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sie Berufsgeheimnisse verraten.4 Diese Bestim-
mung verlieh dem Bankgeheimnis eine ausser-
gewöhnlich starke Glaubwürdigkeit.

Seither versuchten ausländische Behörden 
immer wieder, das Bankgeheimnis der Schweiz 
zu durchbrechen. Nach der Finanzkrise von 
2008 nahm der Druck deutlich zu. Die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) verfolgte eine Strategie des 
«Public Shaming». Verschiedene Jurisdiktionen, 
darunter auch die Schweiz, wurden als «Steuer-
paradiese» bezeichnet und auf schwarze und 
graue Listen gesetzt. Vor diesem Hintergrund 
ist die Aussage des damaligen Finanzministers 
Hans-Rudolf Merz zu verstehen: «Jenen, die das 
schweizerische Bankgeheimnis angreifen, kann 
ich allerdings voraussagen: An diesem Bankge-
heimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeissen! 
Es steht nämlich nicht zur Disposition.»5

Zuckerbrot und Indianer

Die Auseinandersetzung mit der OECD hat stel-
lenweise unterhaltsame rhetorische Kapriolen 
hervorgebracht. Wir erinnern uns an die Wor-
te des damaligen deutschen Finanzministers 
Peer Steinbrück: «Wir müssen nicht nur das Zu-
ckerbrot benutzen, sondern auch die Peitsche.»6 
Und kurz darauf verglich er die Schweiz mit In-
dianern, gegen die man die Kavallerie aufbieten 
könne.7 Weit weniger amüsant war die Bemer-
kung des SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, 
der sich generell zu Steuerparadiesen äusserte: 
«Früher hätte man dort Soldaten hingeschickt – 
aber das geht heute nicht mehr.»8

Das Public Shaming blieb am Ende ohne 
grosse Wirkung. Als viel erfolgreicher ent-
puppte sich die Strategie des amerikanischen 

D as Schweizer Bankgeheimnis gehört der 
Vergangenheit an.1 Ihm haftete etwas 

Mystisches an. Es galt als unüberwindbar – 
eine helvetische Version von Fort Knox. Dieses 
Bild einer widerspenstigen, souveränen Na-
tion, die ein Reduit für das Kapital dieser Welt 
bereitstellt, wurde in vielen Hollywood-Filmen 
perpetuiert. Konrad Hummler, die schillern-
de Figur an der Spitze der Bank Wegelin, ver-
lieh dem Bankgeheimnis gar einen humanitä-
ren Anspruch: «Die Kapitalflucht geschieht in 
Notwehr. Das Bankgeheimnis ist ein Asylrecht. 
Wir gewähren den Vorsorgevermögen von 
Europäern Asyl.»2

Im Gegensatz dazu beurteilte der Zürcher 
Privatbankier Hans J. Bär das Bankgeheimnis in 
seinen Memoiren weitaus kritischer: «Das Bank-
geheimnis ist ein defensives Instrument, das 
die Schweiz vom allgemeinen Wettbewerb ver-
schont, das uns fett, aber impotent macht.»3

Die schwarze Liste der OECD

Das Bankgeheimnis war immer wieder unter 
Druck. Als Reaktion auf eine Auseinanderset-
zung mit den französischen Steuerbehörden 
wurde in den Dreissigerjahren im Bankgesetz 
festgeschrieben, dass Bankangestellte mit einer 
Gefängnisstrafe bestraft werden können, wenn 

US-Bussen gegen Schweizer Banken: 
Wie viel kostete der Ablass?

Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen Schweizer Banken brachten das Bank  -
geheimnis vor zehn Jahren zu Fall. Bei der Bussenhöhe spielte die Kontogrösse eine ent-
scheidende Rolle.  Yvan Lengwiler 

Abstract  Das Schweizer Bankgeheimnis war jahrzehntelang ein wichtiger 
Bestandteil des rechtlichen Rahmens, in dem Banken in der Schweiz ope-
rierten. Mit einer geschickten Strategie gelang dem amerikanischen Jus-
tizministerium, woran die EU und die OECD scheiterten: die Schweiz zur 
Aufgabe des Bankgeheimnisses zu zwingen. Wir haben untersucht, wie 
dies vonstattenging und welche Faktoren die Höhe der Bussen, welche 
die Banken an die USA bezahlt haben, bestimmten. Diese Episode hat das 
Schweizer Bankgeheimnis faktisch global aufgelöst. 
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Douglas Shulman von der Steuer-
behörde IRS sagt im März 2009 vor 
dem US-Senat aus. Im Visier sind die 
Praktiken der Grossbank UBS.
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 Justizministeriums, welche seiner transpa-
rent publizierten Praxis («Holder Memoran-
dum») entsprach.9 Die US-Behörde suchte nicht 
den Konflikt mit dem Schweizer Staat, sondern 
strengte stattdessen ein strafrechtliches Ver-
fahren gegen die grösste Bank der Schweiz – die 
UBS – an. Dabei stand fest: Bei einer Verurtei-
lung würde die systemrelevante Bank als kri-
minelle Organisation gelten und hätte keine 
vernünftige wirtschaftliche Basis mehr in den 
USA. Besonders ins Gewicht fiel die Bedrohung 
des Dollar-Clearings. Diese Situation zwang so-
wohl die UBS als auch die Schweiz zu raschem 
Handeln.

Im Februar 2009 ordnete die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht Finma die sofortige Über-
gabe von 255 UBS-Kundendaten an die Vereinig-
ten Staaten an.10 Zwei Jahre später beurteilte das 
Bundesgericht diese Datenlieferung als recht-
mässig, weil «wesentliche und existenzielle In-
teressen des Landes tangiert» waren.11 Der Vor-
gang kann somit als «Proof of Concept» für die 
Durchbrechung des Schweizer Bankgeheim-
nisses durch die amerikanische Strategie ver-
standen werden. Dies führte einige Jahre später 
zur Schaffung des «US Tax Program for Swiss 
Banks», welches wir im Folgenden darlegen.

Vier Bankenkategorien

Das US-Programm war das Ergebnis einer Über-
einkunft des Eidgenössischen Finanzdeparte-
mentes (EFD) und der amerikanischen Justiz-
behörde (DOJ).12 Es verfolgte das Ziel, für die 
potenziell betroffenen Banken die rechtliche 
Unsicherheit in einer strukturierten und relativ 
schnellen Weise zu beseitigen und den Untersu-
chungsaufwand des US-Justizministeriums zu 
minimieren. Das Programm verlangte von den 
teilnehmenden Banken, sich in eine von vier Ka-
tegorien einzuteilen.

Die erste Kategorie umfasst jene Banken, 
gegen die das Justizministerium bereits eine 
Untersuchung eingeleitet hatte. Diesen 15 Ban-
ken – darunter die UBS, die Credit Suisse und die 
Zürcher Kantonalbank – stand das Programm 
nicht zur Verfügung. Die Verfahren gegen sie 
wurden unabhängig weitergeführt. Die Banken 
dieser Kategorie haben inzwischen Bussen in 
der Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden Franken 

bezahlt. Über die Hälfte davon entfiel auf die 
Credit Suisse (2,6 Milliarden), die UBS musste 
0,8 Milliarden Franken zahlen. Noch nicht ab-
geschlossen sind die Verfahren gegen fünf Ban-
ken (Hapoalim, HSBC, Pictet, Rahn & Bodmer 
und United Mizrahi Bank).

Die zweite Kategorie umfasst 78 Banken, die 
möglicherweise US-Recht verletzt hatten, gegen 
die das US-Justizministerium aber (noch) keine 
Untersuchung führte. Das Programm wurde ge-
schaffen, um die rechtliche Unsicherheit dieser 
Banken zwar nicht schmerzfrei, aber möglichst 
rasch zu beseitigen. Die Verfahren wurden zwi-
schen März 2015 und Januar 2016 abgeschlos-
sen. Diesen Banken wurden Bussen zwischen 0 
(Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestio-
ni) und 211 Millionen Dollar (BSI) auferlegt. In 
der Summe bezahlten sie knapp 1,4 Milliarden 
Dollar Bussgelder.

Die Kategorien 3 und 4 umfassen Banken, die 
keine US-Gesetze gebrochen hatten, entweder 
weil sie nur lokale Kundschaft betreuten (Ka-
tegorie 4) oder weil sie zwar auch internationa-
le Kunden bedienten, dabei aber keine Gesetze 
verletzten (Kategorie 3).

Wie ging die US-Justiz vor?

Nach welchen Kriterien bestimmte das US-Fi-
nanzministerium die Höhe der Bussen? In einer 
2018 veröffentlichten Studie der Universität Ba-
sel sind wir dieser Frage nachgegangen.13

Die Hintergründe der Bussen der ersten Ka-
tegorie sind nicht transparent. Die Verfahren 
wurden alle einzeln geführt, und es ist nicht 
ersichtlich, nach welchen Regeln die bisheri-
gen Bussen in dieser Kategorie festgelegt wur-
den. Eine empirische Untersuchung ist deshalb 
kaum möglich.

Demgegenüber ist die Situation der zwei-
ten Kategorie  klarer. Es wurde ein gemeinsa-
mes Regelwerk vereinbart, wie diese Banken zu 
beurteilen sind, und die «Non-Prosecution Ag-
reements» (NPA) sind alle gleich aufgebaut und 
öffentlich zugänglich. Ein solches Agreement 
bedeutet, dass das US-Justizministerium einer 
Bank zusichert, die Gesetzesverstösse nicht ein-
zuklagen (bedingt darauf, dass weitere Verstös-
se in Zukunft ausbleiben). Unsere Untersuchung 
beschränkt sich auf die Banken der Kategorie 2, 

9 Holder (1999).
10 Finma (2009).
11 Bundesgericht (2011), 

Punkt 4.1.
12 DOJ und EFD (2013), DOJ 

(2013).
13 Lengwiler und Saljihai 

(2018).
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auch wenn die Bussen in dieser Kategorie quan-
titativ deutlich weniger bedeutsam sind als jene 
der Kategorie 1.

Das Programm verlangt von den Katego-
rie-2-Banken drei Dinge. Erstens: Information 
über das eigene Verhalten. Zweitens: Koopera-
tion mit dem US-Justizministerium, um weite-
re Personen anklagen zu können. Und drittens: 
das Bezahlen einer Busse. Als Gegenleistung er-
halten diese Banken das NPA.

Berechnung der Bussenhöhe

Laut dem Programm richtet sich die Bussen-
höhe nach dem Umfang des verwalteten Ver-
mögens von US-Bürgern («Assets Under Ma-
nagement») und hängt vom Zeitpunkt ab, zu 
welchem die Bank diese Gelder verwaltete. Die 
Busse beträgt zwischen 20 und 50 Prozent der 
verwalteten Vermögen, wobei der Anteil klei-

ner wird, je früher eine Bank die unversteu-
erten Vermögen abgebaut hat. Die amerikani-
schen Vermögenswerte, von denen die Banken 
belegen können, dass sie gegen über den ame-
rikanischen Steuerbehörden offengelegt und 
versteuert waren, sind zu subtrahieren. Das-
selbe gilt für die Vermögen von US-Kunden, die 
auf Initiative der Bank ein Angebot der Steuer-
behörde annehmen, ihre vormals verheimlich-
ten Vermögen offenzulegen. Zudem kann das 
US-Justizministerium einen Rabatt auf der 
Busse gewähren, wenn die Bank sich besonders 
kooperativ verhält.

Informationen zu den Non-Prosecut-
ion-Agreements der einzelnen Banken sind auf 
der Website www.ustaxprogram.com abruf-
bar. Das US-Ministerium veröffentlichte dort 
Angaben zur Bussenhöhe, zu den maxima-
len US-Kunden-Vermögen sowie zur Zahl der 
US-Kunden. Zudem wird beschrieben, wie Ban-
ken den Kunden geholfen haben, Steuern zu 
vermeiden. Beispiele für solche Praktiken sind 
«intern postlagernde schriftliche Kommunika-
tion» (75 Fälle), «Cash- und Kreditkarten zum 
anonymen Bezug von Bargeld» (37 Fälle), «Ver-
wendung nicht amerikanischer Strohpersonen 
oder -firmen, um die amerikanische Herkunft 
der wirtschaftlich Berechtigten zu verschlei-
ern» (22 Fälle), und «Hilfe bei der Fälschung 
von Dokumenten» (3 Fälle).

Kontogrösse ausschlaggebend

Die im Programm festgelegte Formel ist mithil-
fe der öffentlich verfügbaren Daten allerdings 
nicht perfekt überprüfbar. Wir haben deshalb 
ökonometrische Verfahren angewendet, um die 
statistischen Zusammenhänge zu ermitteln. 
Dabei fanden wir zwei dominante Faktoren und 
drei weniger wichtige Faktoren. Im Folgenden 
diskutieren wir hier nur die ersten beiden.14

Der wichtigste Faktor ist der Umfang der 
US-Kunden-Vermögen, den eine Bank betreu-
te (siehe Abbildung). Insgesamt verwalteten die 
Kategorie-2-Banken US-Vermögen von 50 Mil-
liarden Dollar. Sie bezahlten Bussen von insge-
samt 1,4 Milliarden Dollar, was 2,8 Prozent der 
verwalteten Gelder entspricht (also nicht 20 
bis 50 Prozent, wie im Programm festgelegt ist). 
Wir schliessen daraus, dass 5,5 bis 13,7 Prozent 

Je mehr US-Geld verwaltet wurde und je kleiner die einzelnen Konti waren, desto 
höher fiel die Busse aus.
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14 Siehe Lengwiler und 
Saljihai (2018) für weite-
re Details und die öko-
nometrische Analyse.
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oder 2,75 bis 6,85 Milliarden Dollar der ameri-
kanischen Kundenvermögen der Kategorie-2- 
Banken nicht versteuert waren.

Der zweitwichtigste Faktor ist die durch-
schnittliche Kontogrösse der US-Kundschaft. 
So mussten Banken mit einem hohen Anteil an 
Grosskunden eine geringere Busse bezahlen als 
Banken mit vielen Kleinkunden. Der Grund da-
für ist nicht klar. Denkbar ist, dass die grösseren 
Kunden im Durchschnitt steuerehrlicher waren. 
Oder vielleicht war es für die Banken einfacher, 
die vergleichsweise wenigen Grosskunden davon 
zu überzeugen, ihre Vermögen der amerikani-
schen Steuerbehörde offenzulegen, während die 
Überzeugungsarbeit mit den vielen Kleinkunden 
viel aufwendiger und weniger erfolgreich war.

Geänderte Rahmenbedingungen

Die Unterschiede sind bedeutend, wie folgendes 
Beispiel zeigt: Die Rothschild Bank verwaltete 
US-Vermögen von 1500 Millionen Dollar. Ihre 
US-Kunden hatten ein durchschnittliches Ver-
mögen von 4,5 Millionen Dollar. Die Bank be-
zahlte eine Busse von 11,5 Millionen Dollar oder 
0,77 Prozent der US-Kunden-Gelder. Die Mig-
ros Bank hingegen verwaltete nur 273 Millionen 
Dollar amerikanische Vermögen – allerdings 
war das durchschnittliche Kundenvermögen 
deutlich kleiner (0,3 Millionen Dollar). Obwohl 
sie insgesamt weniger US-Vermögen verwalte-
te als die Rothschild Bank, fiel ihre Busse mit 

Yvan Lengwiler
Professor für Nationalökonomie, Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät, Universität Basel; Mitglied des Ver-
waltungsrats der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA

Literatur
Bär, Hans J. (2004). Seid umschlungen, Millio-

nen. Ein Leben zwischen Pearl Harbor und 
Ground Zero. Orell Füssli, Zürich.

Bundesgericht (2011). Zulässigkeit der Heraus-
gabe von Bankkundendaten der UBS an die 
amerikanischen Behörden durch die Eidge-
nössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) im 
Februar 2009. BGer 137 II 431, 15. Juli 2011.

DOJ und EFD (2013). Joint Statement Between 
the U.S. Department of Justice and the Swiss 
Federal Department of Finance: Program for 
Non-Prosecution Agreements or Non-Target 
Letters for Swiss Banks.

DOJ (2013). The Tax Division’s Comments Ab-
out the Program for Non-Prosecution Agree-
ments or Non-Target Letters for Swiss Banks.

Finma (2009). Finma ermöglicht den Vergleich 
zwischen UBS und US-Behörden und gibt das 
Ergebnis der eigenen Untersuchung bekannt, 
Medienmitteilung vom 18. 2. 2009.

Hässig, Lukas (2010). Paradies Perdu – Vom 
Ende des Schweizer Bankgeheimnisses. Hoff-
mann und Campe, Leipzig.

Holder (1999). Bringing Criminal Charges 
Against Corporations. Memorandum, U.S. 
Department of Justice.

Lengwiler, Yvan und Saljihaj, Albana (2018). 
The U.S. Tax Program for Swiss Banks: What 
Determined the Penalties? in: Swiss Journal of 
Economics and Statistics 154:23, 1–12.

Schweizer Parlament (2008). Stellungnahme 
von Bundesrat Merz, Nationalrat, 19.03.08, 
08.3018.

15  Millionen Dollar – oder 5,5 Prozent der ver-
walteten US-Vermögen – höher aus.

Das Programm hat den Banken erlaubt, den 
Konflikt mit den amerikanischen Behörden 
strukturiert und relativ rasch zu beseitigen. Es 
stellt zugleich den Anfang vom Ende des Schwei-
zer Bankgeheimnisses dar, wie wir es bis dahin 
kannten. Nach der Einigung mit dem US-Jus-
tizministerium war es nicht mehr möglich, das 
Bankgeheimnis gegenüber anderen Jurisdiktio-
nen aufrechtzuerhalten.

Der Schweizer Finanzplatz operiert inzwi-
schen mit 41 bilateralen Abkommen, die den 
automatischen Austausch von Daten ausländi-
scher Kunden mit den jeweiligen Steuerbehör-
den regeln. Das Schweizer Bankgeheimnis ge-
hört – zumindest für ausländische Kunden – der 
Vergangenheit an. Es ist Zeit für die Finanzin-
dustrie, im Sinne von Hans J. Bär wieder musku-
lös und potent zu werden.


